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debitel’s Anmerkungen zum „Consultation Document on a Draft joint ERG/EC approach on appropriate remedies in the new regulatory framework“ 
1.
Vertical Leveraging

Wir begrüßen insbesondere die Ausführungen zum Vertical Leveraging. Da wir schwerpunktmäßig auf dem Mobilfunkmarkt als Enhanced Service Provider tätig sind (Reselling und Entwicklung eigener Dienste auf Basis von Vorprodukten der Mobilfunknetzbetreiber), möchten wir darauf hinweisen, dass Vertical Leveraging nicht nur in Monopolmärkten auftritt, sondern auch in Oligopolmärkten, auf denen die Oligopolisten vertikal integriert sind. Vertikal integrierte Oligopolisten haben das gleiche Interesse, ihre Marktdominanz auf der Vorleistungsebene auf die Endkundenebene auszudehnen. Der Mobilfunkmarkt ist ein solcher Oligopolmarkt, im wesentlichen bedingt durch die natürliche Knappheit der Frequenzen. Somit gibt es nur eine beschränkte Anzahl von Anbietern auf der Vorleistungsebene, nämlich die Netzbetreiber. Probleme entstehen auf dem Wholesale Markt, weil die Netzbetreiber auf der Endkundenebene in direktem Wettbewerb mit den Enhanced Service Providern (ESP) stehen und sie über eine diskriminierende Zurverfügungstellung der Vorleistungen verhindern können, dass die Enhanced Service Provider ernsthafte Konkurrenten werden. Somit können sie selber die Wettbewerbsintensität auf dem Endkundenmarkt gestalten. 

Die in dem Papier der ERG und der EU-Kommission genannten Methoden der Ausnutzung der Marktdominanz treten in gleicher Weise auf dem Wholesale Markt im Mobilfunk auf:

-
zu hohe Einkaufspreise für Vorprodukte (excessive prices for wholesale inputs)

-
Weigerung zu verhandeln (refusal to deal)

-
gezielte Verringerung der Margen für z.B. Enhanced Service Provider (margin squeeze)

-
sonstige Diskriminierung, z.B. durch verspätete Angebote von Vorleistungen (non price discrimination)

Wir unterstützen die im Papier vorgeschlagene Maßnahme der Auferlegung von Zugangsverpflichtungen, hier insbesondere die Resaleverpflichtung (Zugangsrichtlinie, Art. 12, Absatz 1, d) und die Verpflichtung Dritten Zugang zu bestimmten Netzkomponenten aufzuerlegen (Zugangsrichtlinie, Art. 12, Absatz 1, a) kombiniert mit Preiskontrollen und Vorschriften zur Buchführung. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass "weiche" Regulierungsinstrumente wie Transparenzverpflichtungen und Vorschriften zur Buchführung allein das Wettbewerbsproblem auf dem Endkundenmarkt nicht lösen können, da sie bei Verweigerung des Zugangs leer laufen. Diese Schlussfolgerung trifft das Papier unter Ziffer 4.2.5.
2.
Single Market Dominance
Wir möchten zu den genannten Fällen von Single Market Dominance folgenden Fall auf dem Mobilfunkmarkt hinzufügen. Will ein ESP Kunden, die bereits einen Mobilfunkvertrag in einem bestimmten Netz haben, eigene Dienste anbieten, so ist dies nur mittels Zugang zu diesem bestimmten Netz möglich. Dies ist unabhängig davon, ob der Endkunde den Vertrag über die Basiskommunikation mit dem Netzbetreiber oder dem ESP abgeschlossen hat. Hat der Endkunde z.B. einen Vertrag über Basiskommunikation im A-Netz, so kann er nur über dieses A-Netz erreicht werden, ein Zugang zum B-Netz kann den Zugang zum A-Netz nicht ersetzen. 
Es handelt damit um Single Market Dominance im jeweiligen Netz. Daher sollten die unter Ziffer 1 erwähnten Verpflichtungen ausgesprochen werden: 

· Zugangsverpflichtungen, hier im wesentlichen die Verpflichtung Dritten Zugang zu bestimmten Netzkomponenten (Zugangsrichtlinie, Art. 12, Absatz 1, a) zu gewähren
· Preiskontrollen 
· Vorschriften zur Buchführung
